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Sachverhalt
 Die Gemeinde Glowe hat bereits in ihrem Flächennutzungsplan, rechtswirksam 
seit 21.1.2005, einen Wanderweg entlang der Küste im Gemeindegebiet Glowe 
dargestellt.  In der Gemeinde Glowe wurden bereits viele kleinere Teilabschnitte 
dieses küstenbegleitenden Wanderweges aus dem Flächennutzungsplan 
umgesetzt, so die Erneuerung der Promenade in Glowe bis zur Kurklinik oder den 
Bau des Kurparkes mit Wanderwegen. Derzeitig stehen 
Grundstücksverhandlungen mit dem Eigentümer der Grundstücke zwischen 
Kurpark und Rügenradio zur Vervollständigung dieses Abschnittes kurz vor der 
erfolgreichen Vollendung. 
Im Bereich der Kurklinik in Glowe konnte bis heute keine Einigung zur Schaffung 
der fehlenden Verbindung zwischen Hafen/Promenade und Kurpark erfolgen. 
Derzeitig verläuft die Verbindung zwischen Hafen/Promenade und Kurpark über 
den Strand mit einem Treppenaufgang und ist nicht behindertengerecht oder 
durch den Ort Glowe auf straßenbegleitenden Gehwegen und erfüllt dort nicht die 
Idee des küstenbegleitenden Wanderweges.
Somit möchte sich die Gemeinde Glowe über diesen Weg des besonderen 
Vorkaufsrechtes den Erwerb der für einen Ausbau erforderlichen Wegebaus 
benötigten Fläche ermöglichen.
 

Beschlussvorschlag
 Die Gemeinde Glowe beschließt folgende Satzung:

Satzung der Gemeinde Glowe über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 
25 Baugesetzbuch (BauGB) Baugesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

Aufgrund des § 25 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634) beschließt die Gemeinde Glowe folgende Satzung über ein 
besonderes Vorkaufsrecht:

§ 1 
Anordnung des Vorkaufsrechtes



Der Gemeinde Glowe steht zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung 
„küstenbegleitender überregionaler Wanderweg“ im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB ein besonderes Vorkaufsrecht zu.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

1. Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf das 
Flurstück 9/12 der Gemarkung Glowe, Flur 3.

2. Für den räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung ist der Lageplan mit 
einem Luftbild und der geplanten sowie den vorhandenen angrenzenden 
Wegen als Hintergrund im Maßstab 1:1000 maßgebend. Der 
Geltungsbereich der Satzung ist mit dem Planzeichen 15.13. der 
Planzeichenverordnung in blau umrandet dargestellt. Es handelt sich um 
die zukünftige Wegeverbindung auf dem Flurstück 9/12 in einer Breite von 
8,00 Metern (Wegebreite geplant 2,50 m; beidseits 50 cm Bankett, 75 c, 
Abstand Kliffkante, Zaun landseitig in 1,25 m Entfernung zum Weg; 
Anpflanzung einer Sichtschutzhecke zur Kurklinik 3,00 m (=8,00 m).

§ 3 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Ablauf der Bekanntmachungsfrist in Kraft.

 

Finanzielle Auswirkungen
Haushaltsmäßige 
Belastung:

Ja: Nein: X
Kosten:                                                                                                  € Folgekosten: €
Sachkonto:
Stehen die Mittel zur Verfügung:                                                        Ja:  Nein:

Anlage/n
1 Geltungsbereich der Satzung unmaßstäblich

2 Begründung zur Satzung





Begründung zur Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB zur Umsetzung des 

städtebaulichen Ziels  „küstenbegleitender überregionaler Wanderweg“ 

 

Die Gemeinde Glowe hat bereits in ihrem Flächennutzungsplan, rechtswirksam seit 21.1.2005, einen 

Wanderweg entlang der Küste im Gemeindegebiet Glowe dargestellt. Die Gemeinde grenzt u.a. an 

die Küstengemeinden Breege und Lohme. Der straßenbegleitende Rad- und Wanderweg in der 

Schaabe wurde in einem gemeindeübergreifenden Projekt zwischen Breege und Glowe bereits 

umgesetzt, die Gemeinde Lohme hat in ihrem Flächennutzungsplan den küstenbegleitenden 

Wanderweg darstellend fortgeführt. 

In der Gemeinde Glowe wurden bereits viele kleinere Teilabschnitte dieses küstenbegleitenden 

Wanderweges aus dem Flächennutzungsplan umgesetzt, so die Erneuerung der Promenade in Glowe 

bis zur Kurklinik oder den Bau des Kurparkes mit Wanderwegen. Derzeitig stehen 

Grundstücksverhandlungen mit dem Eigentümer der Grundstücke zwischen Kurpark und Rügenradio 

zur Vervollständigung dieses Abschnittes kurz vor der erfolgreichen Vollendung.  

Im Bereich der Kurklinik in Glowe konnte bis heute keine Einigung zur Schaffung der fehlenden 

Verbindung zwischen Hafen/Promenade und Kurpark erfolgen. Die bei der der Aufstellung des 

Bebauungsplanes  „Kurklinik“ getroffenen Absprachen wurden widerrufen, eine dingliche Sicherung 

ist nicht erfolgt und der Bebauungsplan wurde nicht bekannt gemacht. Die Baugenehmigung für die 

Kurklinik wurde nach § 33 BauGB erteilt. 

Derzeitig verläuft die Verbindung zwischen Hafen/Promenade und Kurpark über den Strand mit 

einem Treppenaufgang und ist nicht behindertengerecht oder durch den Ort Glowe auf 

straßenbegleitenden Gehwegen und erfüllt dort nicht die Idee des küstenbegleitenden 

Wanderweges. 

Somit möchte sich die Gemeinde Glowe über diesen Weg des besonderen Vorkaufsrechtes den 

Erwerb des für einen Ausbau erforderlichen Wegebaus benötigten Fläche ermöglichen. 

Der küstenbegleitende Wanderweg ist ein städtebauliches Ziel, welches die Gemeinde Glowe seit 

vielen Jahren verfolgt und dient einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Gemeindegebiet 

und überregional in einer vom Tourismus hoch frequentierten Region. Die Maßnahme dient der 

Verbesserung der Infrastruktur im Gemeindegebiet Glowe und in der Region. 
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